
Biodieselbeimischung erreicht 
Tiefststand  
 
UFOP: Betrug durch Abschaffung der Doppelanrechnung die 
Grundlage entziehen; Bestätigung der Vor-Ort-Kontrolle muss 
zwingende Voraussetzung für Marktzugang werden.  
 
Berlin, 04. März 2025. Im November 2024 erreichte die Beimischung von 
Biodiesel zu Dieselkraftstoff mit 3,9 % einen historischen Tiefststand seit 
Einführung der Beimischungsverpflichtung im Jahr 2009 (5,25 % kal.). 
Laut der kürzlich veröffentlichten vom Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) veröffentlichten Statistik betrug die physisch 
beigemischte Menge nur 106.900 t. Der Gesamtverbrauch an Biodiesel 
und HVO sank erstmals im Zeitraum Januar bis November unter 2 Mio. t. 
 
Im Quotenjahr 2024 wurde der Höchststand der Beimischung im März mit 8,5 % 

erreicht. Da die Dieselkraftstoff-Norm EN 590 den Biodiesel-Anteil auf maximal 

7 Vol. % (B7) begrenzt, ist der darüberhinausgehende Anteil hydriertes 

Pflanzenöl (HVO), das zusätzlich bis zu 26 % zu B7 beigemischt werden kann. 

3,9 % Beimischung im November entsprechen daher 106.900 t Biodiesel, die 

physisch beigemischt wurden, im Vergleich zu 204.400 t im März. Auch für 

Dezember erwartet die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e.V. 

(UFOP) eine geringere Beimischung.  

 

Die UFOP sieht sich in ihrer Schätzung bestätigt, dass der Gesamtverbrauch 

von Biodiesel und HVO im Jahr 2024 auf etwa 2,20 Mio. t (Vj. 2,62 Mio. t) sinkt 

– trotz Anstieg der THG-Quotenminderungsverpflichtung von 8,0 auf 9.35 %. 

Die Förderunion stellt einmal mehr fest, dass dies eine Folge der 

Doppelanrechnung von Biodiesel bzw. HVO aus bestimmten Abfallkategorien 

auf die Quotenverpflichtung und des bestehenden Überhangs an THG-Quoten 

ist. Die Doppelanrechnung müsse daher zwingend abgeschafft werden. Eine 

Gelegenheit dazu biete sich im Zuge des im Frühjahr 2025 von der neuen 

Bundesregierung vorzulegenden Entwurf zur Änderung des 

Bundesimmissionsschutzgesetzes, mit dem die geänderte Erneuerbare 

Energien-Richtlinie (RED III) in nationales Recht umgesetzt werden soll. Dem 

imageschädigenden Betrug müsse die Grundlage entzogen und verschärfte 

Anforderungen an die Warenbegleitkontrolle müssten eingeführt werden, fordert 

die UFOP.  

 

 



Die UFOP begrüßt den Ansatz des Bundesumweltministeriums, den 

Marktzugang an eine Bestätigung der Erlaubnis der Vor-Ort-Kontrolle zu 

binden. Diese Regelung müsse mit Blick auf die in Vorbereitung befindliche EU-

Unionsdatenbank (UDB) europaweit eingeführt werden. Die gesamte 

Warenkette – vom Ersterfasser bis zum Biokraftstoffhersteller – muss sich in 

der UDB registrieren. Die Zertifizierungsanforderungen für das jährliche Audit 

bzw. für die Vor-Ort-Kontrolle müssen dazu erweitert werden; Deskaudits sind 

auszuschließen. Die erweiterten Anforderungen seien Grundlage für amtliche 

Nachkontrollen. Zu betonen sei, dass zusätzliche Zertifizierungskosten beim 

Hersteller anfallen, die Überprüfungsaudits können entsprechend der 

Risikoabwägung oder im konkreten Verdachtsfall, veranlasst durch die EU-

Kommission, durch die zuständigen Stellen der Mitgliedsstaaten in der EU bzw. 

in Drittstaaten durchgeführt werden.  

 

Die UFOP begründet die beschriebene Verschärfung auch mit sorgenvollem 

Blick auf die sich möglicherweise ändernde Zoll- und Förderpolitik der USA bei 

Biokraftstoffen. Diese könnten Angebotsdruck in der EU für gebrauchte 

Speiseöle und -fette deutlich erhöhen. Marktbeobachter sehen die 

internationale Biokraftstoffindustrie vor neuen kritischen Herausforderungen, da 

die US-Regierung die angekündigten Zölle von 25 % auf Nicht-Energie-Importe 

aus Kanada und Mexiko sowie von 10 % auf kanadische Energieimporte und 

zusätzliche 10 % auf chinesische Waren eingeführt hat. Diese Störungen des 

Handels könnten auch zur Umleitung von UCO-Exporten von den USA in 

Richtung EU führen; sie müssten daher entsprechend beobachtet werden. 

Handlungsbedarf sieht die UFOP zugleich für die Verfolgung bzw. 

Rückverfolgung und Prüfung von UCO-Warenströmen in Europa. Die Frage 

einer möglichen Umdeklaration und Rohstoffprüfung bei den 

Biokraftstoffherstellern seien bisher zwischen der EU-Kommission und den 

Mitgliedsstaaten nicht geklärt. Auch diese Nachweislücken müssten 

geschlossen werden. Auch deshalb sei die Bestätigung der Vor-Ort-Kontrolle 

eine wichtige zusätzliche Maßnahme, begründet die UFOP ihre Forderung. 
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Kurzinfo UFOP e. V.: 
Die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) vertritt die politischen Interessen der an 
der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und Eiweißpflanzen beteiligten Unternehmen, 
Verbände und Institutionen in nationalen und internationalen Gremien. Die UFOP fördert Untersuchungen zur 
Optimierung der landwirtschaftlichen Produktion und zur Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den 
Bereichen Food, Non-Food und Feed. Die Öffentlichkeitsarbeit der UFOP dient der Förderung des Absatzes 
der Endprodukte heimischer Öl- und Eiweißpflanzen. 

Inlandsverbrauch Biokraftstoffe 2024
in 1.000 t

Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. 2024 2023
Beimischung, Biodiesel (FAME), HVO 189,4 181,1 225,1 195,9 204,4 197,7 208,8 200,7 190,7 110,9 106,9 1984,8 2368,9
Dieselkraftstoff 2.083,2 2.337,8 2.410,0 2.541,8 2.362,6 2.478,0 2.687,2 2.516,1 2.623,0 2.525,6 2.606,5 27.727,6 28.165,0
Diesel + Beimischung 2.272,6 2.518,9 2.635,1 2.737,7 2.567,0 2.675,7 2.896,0 2.716,8 2.813,7 2.636,4 2.713,4 29.712,4 30.533,9

Anteil Beimischung in % 8,3 7,2 8,5 7,2 8,0 7,4 7,2 7,4 6,8 4,2 3,9 6,7 7,8

Bioethanol ETBE a) 6,8 8,5 9,1 6,9 7,3 8,4 10,1 9,1 5,7 5,8 7,4 85,1 124,6
Bioethanol Beimischung 99,0 87,0 109,7 97,1 100,7 97,4 105,5 100,9 111,5 95,2 93,1 1075,7 1004,7
Summe Bioethanol 105,8 95,4 118,9 104,0 108,0 105,8 115,7 110,0 117,2 101,0 100,5 1160,8 1129,3

Ottokraftstoff 1.200,8 1.215,2 1.310,6 1.379,6 1.465,7 1.375,8 1.466,2 1.477,7 1.402,2 1.414,4 1.382,0 15.099,1 14.798,5
Otto- + Bioethanolkraftstoffe 1.306,5 1.310,7 1.429,4 1.483,6 1.573,7 1.481,6 1.581,9 1.587,7 1.519,3 1.515,4 1.482,5 16.259,9 15.927,8

Anteil Bioethanol in % 8,1 7,3 8,3 7,0 6,9 7,1 7,3 6,9 7,7 6,7 6,8 7,1 7,1
Heizöl leicht 1032,7 707,7 729,3 734,4 755,9 900,0 799,2 984,2 1114,1 1083,3 959,0 9866,6 10319,6
Bioheizöl 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 2,4 .

kumuliert

Anmerkung: a) Volumenprozentanteil Bioethanol am ETBE = 47 %; Kumulation von BAFA berechnet mit korrigierten, unveröffentlichten Monatsdaten.
Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, AMI


